
 

Kundeninformation der Sparkasse Rastatt-Gernsbach zu Preisen 
und Entgelten im Auslandsgeschäft* 
 
*gültig ab: 01.01.2023 

Vorbemerkung:  

o Die Sparkasse Rastatt-Gernsbach kooperiert im Auslandsgeschäft mit „S-International“ der Sparkasse Pforzheim Calw. 
o Kursangaben und Courtage bei Währungsumrechnung. Die Courtage beträgt 0,025 % mind. EUR 30,00. 
o Auslagen wie Porto, Telefon, Fax etc. und uns in Rechnung gestellte fremde Kosten werden zusätzlich zu den 

nachstehend genannten Sätzen berechnet. 
o Bei der Umrechnung einer Fremdwährungs-Transaktion werden die „Referenzwechselkurse für Devisen“ der „S-

International“ zu Grunde gelegt. 
 
Nachstehendes gültig für alle Sparten des Auslandsgeschäfts: 
 
Kursgestaltung im Auslandsgeschäft 
Alle Fremdwährungsumrechnungen über EURO-Konten erfolgen zu Devisenkursen. 
o Geldkurs: Fremdwährungsausgänge bzw. Kauf von Fremdwährung z. G. Fremdwährungsgirokonto 
o Briefkurs: Fremdwährungseingänge bzw. Verkauf von Fremdwährung z. L. Fremdwährungsgirokonto 
davon abweichend: 
o Sicht- bzw. Scheckankaufskurs: Scheckgutschriften E.v. 
o An- bzw. Verkaufskurs: Schaltergeschäfte/Sorten 
o bei EUR-Zahlungsaufträgen in die USA bis zum Gegenwert von TEUR 10,0 erfolgt eine Umrechnung und Weiterleitung in 

USD 
 
Transaktionen in Fremdwährung 
Bei Tausch von Euro in Fremdwährung und umgekehrt berechnen wir für jede Transaktion Courtage. 
 
Entgeltregelungen – fremde Provisionen/Gebühren/Spesen im Auslands-Zahlungsverkehr 
Berechnen inländische fremde Kreditinstitute bereits anteilige bzw. volle Provisionen/Gebühren/Spesen, erfolgt nur anteilige 
bzw. keine Berechnung von eigenen Provisionen/Gebühren/Spesen durch die Sparkasse Rastatt-Gernsbach. 
 
Fremde ausländische Provisionen/Gebühren/Spesen sind generell vom Kunden komplett zu tragen. Diese werden nicht mit 
den Provisionssätzen/Gebühren/Spesen der Sparkasse Rastatt-Gernsbach verrechnet. 
 
Angaben zu den Preisen 
Buchungspreise sowie sonstige Auslagen sind in den Preisangaben nicht enthalten. 
Die Laufzeit der einzelnen Zahlungen ist maßgeblich von der Art der Weiterleitung durch nachgeschaltete Kreditinstitute bzw. 
Zahlungsdienstleister abhängig. 
Alle Preisangaben sind ohne MwSt. 
Preisänderungen vorbehalten. 
Aufträge im Zusammenhang mit sanktionierten Märkten führen zu einem erhöhten Bearbeitungsentgelt. 
 
 

Bezeichnung/ Geschäftsvorfall Preis/Entgelt 

 in EUR 

Hinweise 

1.) Auslandsüberweisungen 

Zahlungseingänge per SWIFT 
 

a) Abwicklungsentgelt 

- bis 2,5 TEUR 

- bis 10 TEUR 

- bis 25 TEUR 

- über 25 TEUR 
 

b) Courtage bei Fremdwährung 

 

 

c) Auslagenersatz SWIFT --Standard 
 

 

 
 

 

6,00 

9,00 

12,00 

0,1 % 
max. 200,00 

0,025 % 
mind. 3,00 

 

3,00 

EUR oder Fremdwährung 
Kursgrundlage bei Fremdwährung: Briefkurs 

 

 



Zahlungsausgänge per SWIFT 
 
 

a) Abwicklungsentgelt 

- bis 50,00 EUR 

- bis 100,00 EUR 

- über 100,00 EUR 
 
 

b) Courtage 
 

 

c) Auslagenersatz SWIFT-Standard 

 

d) per SWIFT eilig / TARGET 
 

e) Spesen (per Bankorderscheck) 

f) wenn „spesenfrei für den Begünstigten“ 
(Our-Zahlungen), bei Überweisungen ins 
Ausland zusätzlich 

 
 
 

 

6,00 

9,00 

0,15 % 
mind. 12,00 

 

0,025 % 
mind. 3,00 

 

3,00 

 

5,00 
 

10,00 

30,00 

EUR oder Fremdwährung 
Kursgrundlage bei Fremdwährung: Geldkurs wird 
nicht gegen Barzahlung angeboten 

je beleghafte Auftragseinreichung zzgl. EUR 3,00 

 
 
 

 

 

EUR nach USA werden bis (EUR 10.000 
Gegenwert) in USD umgerechnet, EUR nur auf 
ausdrücklichen Wunsch. 

 

Repair-Gebühr (vor Ausführung) 12,00 eingereichte Kundenaufträge weisen Formfehler 
auf, sind unvollständig, widersprüchlich, falsch, 
schwer lesbar o.Ä. 

Nachforschungsarbeiten bei 
Überweisungsausgängen 

mind. EUR 50,00 Nachforschung, Nachlieferung von Angaben, u.Ä., 
abhängig vom Arbeitsaufwand, zzgl. Fremdkosten. 

2.) Scheckeinreichungen (Export- und Importschecks) 

in EUR oder Fremdwährung, zahlbar im In- 
oder Ausland (Exportschecks: E.v.-
Gutschrift, Sichtkurs, Importschecks: 
Geldkurs) 

 

a) Abwicklungsentgelt 

 

 

 

 
 
 

b) Courtage bei Fremdwährung 
 

c) Gutschrift-Valuta i. d. R. 5 Arbeitstage 
nach Bearbeitung durch „S-International“ 

 

 

 

 

0,15 % 
mind. 11,00 
max. 100,00 

 

 

 

 

0,025 % 
mind. 3,00 

 

Exportschecks in Drittwährung nur Gutschrift nach 
Eingang 
 

Scheckeinreichung erst ab EUR 50,00 
 

pro Scheck 
 
 

 

 

 

 

pro Scheck 
 

 

in EUR oder Fremdwährung, zahlbar im In- 
oder Ausland, Gutschrift nach Eingang 
(Sichtkurs) 

a) Abwicklungsentgelt 
 

b) Courtage bei Fremdwährung 

 
 

0,20 % 
mind. 30,00 

0,025 % 
mind. 3,00 

 
 

pro Scheck, ggf. Zuschlag für höheren 
Zeitaufwand nach Stundensatz (EUR 90,00) 

pro Scheck 

3.) Rückbelastung nicht eingelöster Schecks (Exportschecks) 

a) Abwicklungsentgelt 

- bis 250,00 EUR 

- über 250,00 EUR 
 

 

50,00 

0,50 % 
mind. 90,00 

 

pro Scheck 

pro Scheck 
 



b) Courtage bei Fremdwährung 0,025 % 
mind. 3,00 

pro Scheck 

 

 

 
 

4.) Scheckrückgaben und -sperren (Importschecks) 

a) Scheckrückgabe 

- zzgl. 

0,50 % 

15,00 

mind. EUR 90,00; z. L. Auslandsbank 

z. L. Scheckaussteller bei Rückgabe mangels 
Deckung (nicht bei Schecksperre) 

Schecksperre 15,00 pro Scheck 

5.) Dokumenteninkassi (Export und Import), auch Wechsel 

a) Abwicklungsentgelt 
 

 

 

b) Anmahnung des Inkassoerlöses 

c) Änderung der Inkassoweisungen 

0,30 % 
mind. 90,00 

Port/SWIFT-Kosten 

 
15,00 

15,00 

einschl. Zahlungsvorgang, auch bei wertfreier 
Aushändigung 
 

 
 

pro Mahnung 

pro Änderung 

Bei Importinkassi zusätzlich 

a) Wechselakzeptanz 
 

b) Domizilentgelt 
 

 

g) Freistellung von Warensendungen 

 

0,15 % 
mind. 35,00 

0,15 % 
mind. 25,00 
max. 90,00 

 

90,00 

 

bei d/a-Inkassi 

 
 

bei Wechselzahlungen 
 
 

pro Sendung 
 

6.) Dokumentenakkreditive (Auszug aus dem Entgeltkatalog) 

a) Exportakkreditive   

Avisierungsentgelt  0,1 % 
mind. 90,00 
max. 350,00 

 

Dokumentenaufnahmeentgelt 0,15 % 
mind. 90,00 

je Ziehung 

Abwicklungsentgelt  0,15 % 
mind. 90,00 

je Ziehung 

Dokumentenvorprüfung  0,15 % 
mind. 90,00 

Anrechnung bei tatsächlicher 
Dokumenteneinreichung 

Bestätigungsentgelt einzelfallabhängig bei Akkreditivbestätigung 

Änderung der Akkreditivbedingungen, auch 
Annullierung. 

90,00 pro Änderung (oder Avisierungsentgelt bei 
Betragserhöhung) 

Überwachungsentgelt 90,00 bei unbestätigten Nachsichtakkreditiven 

b) Importakkreditive   

- Unwiderruflichkeitsentgelt (Eröffnung)   

- bis zu 3 Zeitmonaten 0,30 % 
mind. 90,00 

 



- bis zu 6 Zeitmonaten 0,60 % 
mind. 180,00 

 

- für jeden weiteren angefangenen 
Zeitmonat 

0,15 % 
mind. 90,00 

 

Abwicklungsentgelt 0,15 % 
mind. 90,00 

je Ziehung 

Dokumentenaufnahmeentgelt 0,15 % 
mind. 90,00 

je Ziehung 

Änderung von Akkreditivbedingungen, auch 
Annullierung 

90,00 pro Änderung oder Unwiderruflichkeitsentgelt bei 
Betragserhöhung / Laufzeitverlängerung 

Deferred-Payment-Entgelt 0,18 % 
 

pro Monat Zahlungsziel 

mind. 90 EUR Für 3 Monate 

Freistellung von Warensendungen 90,00 pro Sendung 
 

7.) Garantien (auch Standby Akkreditive) 

Avalentgelte max. 3 %, 
mind. Jedoch 80,00 pro 

angefangenes 
Kalenderjahr 

 

Garantie-Erstellungsentgelt 90,00 bei erhöhtem Aufwand oder adhoc-Ausstellung 
erhöhtes Entgelt 

Änderungsentgelt  90,00 auch bei Verlängerung 

Inanspruchnahme ohne Dokumentenvorlage  0,15 % 
mind. 90,00 

Kunde: Begünstigter oder Verpflichteter 

Inanspruchnahme mit Dokumentenvorlage  0,30 % 
mind. 90,00 

Kunde: Begünstigter oder Verpflichteter 

Avisierung von Garantien an den 
Begünstigten (ohne unser Obligo) 

0,10 % 
mind. 90,00 max. 300,00 

pro Garantie 

Vorab-Prüfung von Garantie-Texten durch 
„S-International“ (keine Standardtexte, keine 
aus dem Ausland eingehende Garantien) 

mind. 90,00 Anrechnung bei tatsächlicher Ausstellung 

8.) Kunden-Fremdwährungskonto 

Kontoführungsentgelt 5,00 Pauschalpreis pro Monat, Belastung vierteljährlich; 
keine Postenpreise, sondern Abwicklungsentgelt 
usw. für Vorgänge (s.o.) 

9.) Kunden-Fremdwährungstransaktionen 

Devisen-Kassageschäft über Kurs Abrechnung Geld- bzw. Briefkurs 

10.) Sonstige Auslandsgeschäfte 

unverbindliche Übersetzung mind. 75,00 pro angefangene Stunde, ohne Beglaubigung 

diverse Tätigkeiten mind. 30,00 auf Anfrage, z. B. Treuhandentgelt, 
Auskunftseinholung, Handelsvermittlung, etc.  

 


